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Europäische Bauproduktenrecht

Änderung der Landesbauordnung 
Der rheinland-pfälzische Landtag hat am 
24. Juni 2019 das Landesgesetz zur Anpas-
sung bauordnungsrechtlicher Vorschriften 
an das europäische Bauproduktenrecht ver-
abschiedet. Mit dieser Novellierung werden 
europäische Bestimmungen in der Landes-
bauordnung umgesetzt, um Bauprodukte 
europaweit verkaufen zu können, ohne 
dass – wie zum Teil bisher notwendig – für 
andere Länder zusätzliche Zulassungen be-
antragt werden müssen.

Daneben wird mit dem Anpassungsgesetz 
auch das Institut der Typengenehmigun-
gen in die Landesbauordnung aufgenom-

men. „Mithilfe von sogenannten Typen-
genehmigungen kann der Wohnungsbau 
beschleunigt werden. Gerade in den Fällen, 
in denen derselbe Häusertyp an mehreren 
Stellen gebaut werden soll, wird den Bau-
herrinnen und Bauherrn durch die Typen-
genehmigung ein Instrument an die Hand 
gegeben, das ein vereinfachtes Bauen 
ermöglicht. Dies kann nicht zuletzt dazu 
beitragen, der Wohnungsknappheit entge-
genzuwirken und mehr bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen“, erklärte Bauministerin 
Doris Ahnen.

Die wesentlichen Gesetzesunterlagen fin-
den Sie unter folgendem Link: 

https://www.landtag.rlp.de/landtag/
d r u c k s a c h e n / 9 1 4 3 - 1 7 . p d f h t t p s : / /
www.landtag.rlp.de/landtag/drucksa-
chen/9413-17.pdf 

Das Gesetz wird im Gesetz- und Verord-
nungsblatt am 28. Juni 2019 verkündet 
werden, die Änderungen treten damit nach 
Artikel 9 Abs. 1 Satz 1 des Änderungsgeset-
zes überwiegend am 29. Juni 2019 in Kraft. 
Mit dem Erlass der Verwaltungsvorschrift 
Technische Baubestimmungen ist zum Jah-
reswechsel 2019/2020 zu rechnen.

Recht

Keine Chance dem Preis-Dumping!
Viele von Ihnen kennen das Problem, viele 
ärgern sich darüber: Dumpingpreise von 
Mitbewerbern und deren Folgen. 

Mehrfach haben wir darauf hingewiesen, 
dass ein „Fallen“ der Mindest- und Höchst-
sätze der HOAI aufgrund des Vertragsver-
letzungsverfahrens vor dem EUGH der 
Qualität von Ingenieurleistungen schaden 
wird.  Schon heute unterbieten sich Inge-
nieure teils maßlos in ihren Honorarange-
boten. Ein wirtschaftliches Auskommen ist 
mit derartigen Preisen nicht möglich und 
geht ganz klar auf Kosten der Qualität, wie 
der EuGH in seinem Urteil kürzlich ebenfalls 
ausführte. 

Wir als Ingenieurkammer haben uns daher 
vehement für den Erhalt der Mindest- und 
Höchstsätze der HOAI eingesetzt. Auch 
weiterhin werden wir einen fairen und aus-
kömmlichen Wettbewerb fördern. 

Zwar regelt § 58 Abs. 1 VgV, dass der Zu-
schlag auf das wirtschaftlichste Angebot 
erteilt wird. Dieses wiederum wird gemäß  
Abs. 2 auf der Grundlage des besten Preis- 
Leistungs-Verhältnisses ermittelt. Hieraus 
lässt sich die Möglichkeit ableiten, Fest-
preise durch den öffentlichen Auftraggeber 
vorzugeben, um dem zurzeit stattfinden-
den oft reinen Preiswettbewerb vorzubeu-
gen und einen fairen Leistungswettbewerb 
zu fördern. Dabei sollten Kriterien wie die 
Qualifikation oder Referenzen eines Bewer-
bers in jedem Fall eine größere Rolle spielen 
als der Preis.

Für die Vergabe von Planungsleistungen 
ist die Vorgabe eines Festpreises allerdings 

nur bedingt geeignet und trägt den Be-
sonderheiten der geistig schöpferischen 
Tätigkeit unseres Berufsstandes nicht aus-
reichend Rechnung. Im Unterschied zu an-
deren Liefer- oder Dienstleistungen kann 
der Auftraggeber den letztendlichen Preis 
von Planungsleistungen aufgrund des frei-
beruflich kreativen Elements bei Auftrags-
erteilung nicht abschließend beurteilen. Ei-
nen Festpreis vorzugeben, erscheint für die 
schöpferisch tätige Ingenieurleistung nicht 
immer passend. So kann der finale Preis auf-
grund diverser Umstände sowohl höher als 
auch niedriger ausfallen als ein vorgegebe-
ner Festpreis. 

Ob es darüber hinaus über § 58 Abs. 2 S. 3 
VgV für den öffentlichen Auftraggeber auch 
möglich wäre, eine gegebenenfalls sinnvol-
lere Preisspanne festzulegen, ist fraglich. 
Für die Vergabe von Bauleistungen regelt 
§ 16 d Abs. 1 VOB/A ausdrücklich, dass auf 
ein Angebot mit einem unangemessen 
niedrigen Preis oder mit unangemessen 
niedrigen Kosten der Zuschlag nicht erteilt 
werden darf. Leider ist diese Vorschrift nicht 
anwendbar auf freiberufliche Leistungen.

Aber warum nicht auch solch eine Vorschrift 
für die Vergabe von freiberuflichen Leistun-
gen, warum nicht diesem maßlosen Preis-
verfall aufgrund Einzelner Einhalt gebieten?
Die neue Unterschwellenvergabeverord-
nung, welche zurzeit von den Ländern in je-
weilige Verwaltungsvorschriften umgesetzt 
wird, enthält eine ganz ähnliche Regelung: 
§ 44 Abs. 3 S. 2 UVgO bestimmt, dass der 
Auftraggeber das Angebot ablehnt, wenn 
er festgestellt hat, dass der Preis oder die 
Kosten eines Angebots ungewöhnlich nied-
rig sind. 

Aufgrund dieser Vorschrift in der UVgO ist 
es möglich, in die länderspezifische Ver-
waltungsvorschrift eine Regelung aufzu-
nehmen, die öffentliche Auftraggeber dazu 
zwingt, derartige unfaire Angebote nicht zu 
berücksichtigen. Es ist nicht zu verstehen, 
warum solche Angebote bei der Vergabe 
von Bauleistungen ausgeschlossen werden 
müssen, bei der Vergabe von Ingenieurleis-
tungen aber nach wie vor noch Berücksich-
tigung finden. Wir brauchen eine dem § 16 
VOB/A entsprechende Regelung auch für 
Ingenieurleistungen!
Hierfür setzen wir uns ein und stehen in 
Kontakt zum federführenden Ministerium. 
Für eine faire Vergabepraxis, für auskömm-
liche Honorare und gute Qualität unserer 
Ingenieurleistungen.  

Sebastian Stujke
Justiziar
Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz

https://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/9143-17.pdf
https://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/9143-17.pdf
https://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/9413-17.pdf
https://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/9413-17.pdf
https://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/9413-17.pdf
GBender
Hervorheben

GBender
Hervorheben


